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Projektbewertung im Hinblick auf die Zielsetzung der LAG 
 

Grundvoraussetzungen für die Zulassung zur Projektbewertung 

1. Die Finanzierung des Projektes ist gesichert.  ja    nein 

2. Die Projektnachhaltigkeit ist nachvollziehbar dargestellt.   ja    nein 

3. Projektunterlagen sind vollständig. 

Es fehlen …………………………………………………………………………………… 

 ja    nein 

4. Eine Fördermäßigkeit gemäß GAK-Rahmenplan Ziffern 4.0 bis 9.0 ist 
gegeben. 

 ja    nein 

5. Das Projekt unterstützt die regionale Entwicklungsstrategie. 
Das Projekt lässt sich einem der folgenden regionalen Kernthemen 
zuordnen. Bitte ankreuzen: 

            ja              nein 

 Räume des Klima-, Umwelt- und Naturschutzes 

 Identitätsräume & zukunftsfähige Infrastrukturen 

 Bildungsräume & Bildungsnetzwerke 

 Gemeinschaftsräume & Treffpunkte 

 Holsteiner Erlebnisräume & Produkte 

  
Mögliche Punkte 

 
Geschäftsstelle 

 
Projektbeirat 

A. INTEGRATIVE WIRKUNG DES PROJEKTES 

Wirkung des Projektes  
Erläuterung Geschäftsstelle: 
xx 

10-30 
10 = lokal 

20 = teilregional 
30 = aktivregionsweit 

  

Modellhaftigkeit & Innovation 
Erläuterung Geschäftsstelle: 
xx 

0-30 
0 = nicht modellhaft 

10 = lokal 
20 = teilregional 

30 = aktivregionsweit 

  

Beitrag in anderen Kernthemen 
Das Projekt wirkt auch in einem anderen als dem zugeordneten 
Kernthema. Es leistet einen Beitrag zu den Fördermaßnahmen in 
einem oder mehreren Kernthemen. 

0-30 

10 = 1 weiteres KT 
20 = 2 weitere KT 
30 = mehr als 2 KT 

  

Summe A … von 90 Punkten 

Die Mindestpunktzahl von insgesamt 10 Punkten ist erreicht. 
 ja                    nein 
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B. BEWERTUNGSKRITERIUM NACHHALTIGKEIT (S. ANLAGE) 

Ökologische Nachhaltigkeit 

- Ressourcenverantwortliches Handeln 

- Schaffung von Naturräumen/Biodiversität 

- Sensibilisierung 
Erläuterung Geschäftsstelle: 
xx 

0-30   

Soziale Nachhaltigkeit 

- Barrierefreiheit 

- Soziokultur / gesellschaftlicher Mehrwert für die Region 

- Integration und Teilhabe 

- Nutzervielfalt 

- Sensibilisierung 
Erläuterung Geschäftsstelle: 
xx 

0-30   

Ökonomische Nachhaltigkeit  

- Regionalität 

- Wertschöpfung 

- Organisation/Management 

- Sensibilisierung 
Erläuterung Geschäftsstelle: 
xx 

0-30   

Summe B … von 90 Punkten 

Die Mindestpunktzahl von insgesamt 10 Punkten ist erreicht. 
 ja                    nein 

 

C. BEWERTUNG DES BEITRAGES ZUR ZIELERREICHUNG IM KERNTHEMA 

 Räume des Klima-, Umwelt- und Naturschutzes 

 Identitätsräume & zukunftsfähige Infrastrukturen 

 Bildungsräume & Bildungsnetzwerke 

 Gemeinschaftsräume & Treffpunkte 

 Holsteiner Erlebnisräume & Produkte 

Erläuterung Geschäftsstelle: 
xx 

0-70 
 

0 = kein Beitrag 

30 = mittlerer Beitrag 

70 = hoher Beitrag 

  

Summe C … von 70 Punkten 

Die Mindestpunktzahl von 30 Punkten ist erreicht. 
 ja                    nein 

Gesamtpunktzahl Summe A + B + C 
 (A + B + C bei Berücksichtigung aller Kernthemen) … von 250 Punkten 

Die Mindestpunktzahl von 50 Punkten ist erreicht. 
 ja                    nein 

 
Hinweise: 
Der Antragsteller, dessen Projekt den Rest der zur Verfügung stehenden Mittel lt. Bewertung erhalten soll, kann von seinem Antrag 
zurücktreten, wenn die Fördermittel zur Projektumsetzung nicht ausreichend sind. Wird der Antrag zurückgezogen, wird der nachrückende 
Antragsteller über die restlichen Fördermittel informiert und kann diese in Anspruch nehmen. Es werden max. zwei weitere Antragsteller 
befragt. Der erste sowie die beiden nachfolgenden Antragsteller haben max. zwei Tage Zeit für ihre Entscheidung. 
Sollte ein ausgewählter Projektantrag im Laufe des Umsetzungszeitraums zurückgezogen oder ein Projekt vorzeitig und günstiger 
abgerechnet werden, erhält der erste, nicht ausgewählte Antragsteller die Option, die Fördermittel in Anspruch zu nehmen. Es werden max. 
zwei weitere Antragsteller befragt. Der erste sowie die beiden nachfolgenden Antragsteller haben max. zwei Tage Zeit für ihre Entscheidung.  

 


